
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag. Wolfgang GerstI, Mag. Harald Stefan 

Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht des Verfassungsausschusses 3 d.B. betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesministeriengesetz t 986 geändert wird (Bundesministeriengesetz-Novelle 20] 7) 

Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen: 

Der dem Ausschussbericht in 3 d.B. angeschlossene Gesetzes\'orscblag wird wie folgt geändert: 

l. In Z 6 (Abschnitt A Z I des Teiles 2 der Anlage zu § 2) entfallt der Untertatbestand "Koordination 
in Angelegenheiten der Raumforschung. Raumordnung, Raumplanung und Regionalpolitik einschließlich 
der Koordination von Regionalprogrammen im Rahmen der EU-Strukturfonds ." 

2. In Z 9 (Abschnitt A Z 40 bis 6 des Teiles 2 der Anlage zu § 2) wird in Z 4a das Wort 
"Bundcsministeriurn" durch "Bundesministeriums" ersetzt und entfallt in Z 5 die \Vcl1dllng 
" ; Rechl.sinformation lind E-Recht". 

3. In Z 21 (Abschnitt F des Teiles 2 der Anlage zu § 2) lautet Z 26: 
,,26. Angelegenheiten der Digitalisierung einschließlich der staatlichen Verwaltung fiir das 

Service und die Interaktion mit .Bürgern und Unternehmen. 
Dazu gehört insbesondere auch: 

Allgemeine DigitulisierungsstfUtegie. 
Angelegenheiten des E-Governments. 

Kourdination und zusammenfassende Behandlung in Angelegenheiten der 
Informationstechnologicn. 
Allgemei ne Angelegenheiten einschließlich der Koordination, der Planung und des Einsatzes der 
automarionsunterstützten Datenverarbeitung sowie der Beurteilung von Anwendungen der 
autolllationsunterstützten DalcnverarbeiLUng unlt:r Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, 
Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit und des ressorLÜbergreifenden Wirkungscontrollings sowie der 
Verwahungsreform und des Datenschutzes. 

Koordination in Angelege nheiten der elektronischen Tnformationsübermittlung. 

Bereitstellung eines ressortühcrgreifenden elektronischen Bürgerinformationssystems. 
Bereitstellung des Rechtsin formationssystems und des E-Rcchts. 
Angelegenheiten der strategischen Ausrichtung der BRZ GmbH im Sinne der 
Digitalisierungsstrategic im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen." 

4. Z 26 (Abschnitt G (neu) Z 12 des Teiles 2 der Anlage zu § 2) lautet: 

,,26. Dem Absclmit/ G (lI eIl ) des Teiles 2 der Anlage zu § 2 wird folgellde Z 12 aflgefiigr: 

.. 12. Mitwirkung bei der Erstellung des Rahmenplanes der Österreichischen BUlldesbahllen 
hinsichtlich der budgetären Aspekte."" 

5. Z 34 Ueweils) his 37 erhalten die Bezeichnungen ,,34." bis ,,38.". 
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Begründung 

Die Zuständigkeiten des vorgesehenen Bundesministeriums rur DigitaJisierung und Wirtschafts standort 
im Bereich der Digilalisierung sollen ausgebaut werden, namentlich in Bezug auf 
Digitalisierungsstrntegie , Informationstechnologien, E-Government und Rechtsinformalionssystem. 

Bezüglich des Rahmenplanes der Österreichischen Bundesbuhnen wird die Mitzuständigkeit des 
Bundesminisleriums für l-'inunzen präzisiert (budgetäre Aspekte). 

Im Übrigen handelt es sich um redaktionelle Korrekturen . 
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